
Vorlagefrage

Ist Artikel 13 Teil B Buchstabe b der Sechsten Richtlinie
77/388/EWG des Rates vom 17. Mai 1977 zur Harmonisierung
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Umsatz-
steuern — Gemeinsames Mehrwertsteuersystem: Einheitliche
steuerpflichtige Bemessungsgrundlage (1) (zuletzt geändert durch
die Richtlinie 2006/69/EG des Rates vom 24. Juli 2006 (2)), in
der Folge Sechste Richtlinie genannt, so auszulegen, dass die Ein-
räumung der Berechtigung zur Ausübung der Fischerei gegen
Entgelt in Form eines für die Dauer von 10 Jahren abgeschlosse-
nen Pachtvertrages

1. durch den Eigentümer des Grundstücks, auf welchem sich
die Wasserfläche, für die die Berechtigung eingeräumt wurde,
befindet,

2. durch den Inhaber des Fischereirechtes an einer im öffent-
lichen Gut befindlichen Wasserfläche

eine „Vermietung und Verpachtung von Grundstücken“ darstellt?

(1) ABl. L 145, S. 1.
(2) ABl. L 221, S. 9.

Vorabentscheidungsersuchen des High Court of Justice
(England und Wales), Queen's Bench Division (Administra-
tive Court) (Vereinigtes Königreich), eingereicht am 9.
November 2006 — The Queen auf Antrag der Synthon BV/
Licensing Authority, Beteiligte: Smithkline Beecham plc

(Rechtssache C-452/06)

(2006/C 326/84)

Verfahrenssprache: Englisch

Vorlegendes Gericht

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Divi-
sion (Administrative Court)

Parteien des Ausgangsverfahrens

Klägerin: Synthon BV

Beklagte: Licensing Authority

Beteiligte: Smithkline Beecham plc

Vorlagefragen

1. Soweit

— bei einem Mitgliedstaat (im Folgenden: betroffener Mit-
gliedstaat) gemäß Artikel 28 der Richtlinie 2001/83/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6.
November 2001 zur Schaffung eines Gemeinschaftskode-
xes für Humanarzneimittel (1) (im Folgenden: Richtlinie)
die gegenseitige Anerkennung einer von einem anderen

Mitgliedstaat (im Folgenden: Referenzmitgliedstaat) erteil-
ten Genehmigung für das Inverkehrbringen eines Arznei-
mittels in dem betroffenen Mitgliedstaat beantragt wird;

— die Genehmigung für das Inverkehrbringen vom Refe-
renzmitgliedstaat nach dem abgekürzten Antragsverfah-
ren des Artikels 10 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer iii der
Richtlinie mit der Begründung erteilt wurde, dass das
Arzneimittel im Wesentlichen einem anderen Arzneimit-
tel gleicht, das seit der vorgeschriebenen Zeit bereits in
der EU zugelassen ist (im Folgenden: Referenzarzneimit-
tel);

— der betroffene Mitgliedstaat ein Verfahren zur Validierung
des Antrags eingerichtet hat, in dem geprüft wird, ob der
Antrag die in den Artikeln 8, 10 Absatz 1 Buchstabe a
Ziffer iii und 28 der Richtlinie vorgeschriebenen Angaben
und Unterlagen enthält, einschließlich der Frage, ob die
Angaben mit der Rechtsgrundlage vereinbar sind, auf der
der Antrag gestellt wird;

a) ist es mit der Richtlinie, insbesondere Artikel 28, ver-
einbar, dass der betroffene Mitgliedstaat prüft, ob das
Arzneimittel dem Referenzarzneimittel im Wesentli-
chen gleicht (ohne dass eine materielle Beurteilung
durchgeführt wird), die Zulassung und Prüfung des
Antrags verweigert und die vom Referenzmitgliedstaat
erteilte Genehmigung für das Inverkehrbringen nicht
anerkennt mit der Begründung, dass das Arzneimittel
dem Referenzarzneimittel seiner Ansicht nach nicht
im Wesentlichen gleiche, oder

b) ist der betroffene Mitgliedstaat gemäß Artikel 28
Absatz 4 der Richtlinie verpflichtet, die vom Referenz-
mitgliedstaat erteilte Genehmigung für das Inverkehr-
bringen innerhalb von 90 Tagen nach Erhalt des
Antrags und des Beurteilungsberichts anzuerkennen,
es sei denn, der betroffene Mitgliedstaat beruft sich
auf das Verfahren nach den Artikeln 29 bis 34 der
Richtlinie (das anwendbar ist, wenn Anlass zu der
Annahme besteht, dass die Genehmigung für das
Inverkehrbringen eine Gefahr für die öffentliche
Gesundheit im Sinne von Artikel 29 der Richtlinie
darstellen kann)?

2. Falls Frage 1 a verneint und Frage 1 b bejaht wird und der
betroffene Mitgliedstaat den Antrag im Validierungsstadium
mit der Begründung ablehnt, dass das Arzneimittel dem Refe-
renzarzneimittel nicht im Wesentlichen gleiche, und damit
die vom Referenzmitgliedstaat erteilte Genehmigung für das
Inverkehrbringen nicht anerkennt und sich nicht auf das Ver-
fahren nach den Artikeln 29 bis 34 der Richtlinie beruft, ist
die Nichtanerkennung der vom Referenzmitgliedstaat erteil-
ten Genehmigung für das Inverkehrbringen durch den betrof-
fenen Mitgliedstaat unter den oben genannten Umständen
ein hinreichend qualifizierter Verstoß gegen das Gemein-
schaftsrecht im Sinne der zweiten Voraussetzung des Urteils
[des Gerichtshofes vom 5. März 1996] in den verbundenen
Rechtssachen C-46/93 und C-48/93 (Brasserie du Pecheur
und Factortame)? Hilfsweise: Welche Faktoren muss das
nationale Gericht bei der Entscheidung berücksichtigen, ob
die Nichtanerkennung einen hinreichend qualifizierten Ver-
stoß darstellt?
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3. Soweit die in Frage 1 dargelegte Nichtanerkennung der vom
Referenzmitgliedstaat erteilten Genehmigung für das Inver-
kehrbringen durch den betroffenen Mitgliedstaat auf einer all-
gemeinen Politik dieses Staates beruht, nach der verschiedene
Salze mit demselben wirksamen Bestandteil von Rechts
wegen nicht als im Wesentlichen gleich angesehen werden
können, ist die Nichtanerkennung der vom Referenzmitglied-
staat erteilten Genehmigung für das Inverkehrbringen durch
den betroffenen Mitgliedstaat unter den oben genannten
Umständen ein hinreichend qualifizierter Verstoß gegen das
Gemeinschaftsrecht im Sinne der zweiten Voraussetzung des
Urteils [des Gerichtshofes vom 5. März 1996] in den verbun-
denen Rechtssachen C-46/93 und C-48/93 (Brasserie du
Pecheur und Factortame)? Hilfsweise: Welche Faktoren muss
das nationale Gericht bei der Entscheidung berücksichtigen,
ob die fehlende Anerkennung einen hinreichend qualifizier-
ten Verstoß darstellt?

(1) ABl. L 311, S. 67.

Vorabentscheidungsersuchen des Bundesverwaltungs-
gerichts (Deutschland), eingereicht am 13. November 2006
— 01051 Telecom GmbH gegen Bundesrepublik Deutsch-

land

(Rechtssache C-453/06)

(2006/C 326/85)

Verfahrenssprache: Deutsch

Vorlegendes Gericht

Bundesverwaltungsgericht

Parteien des Ausgangsverfahrens

Klägerin: 01051 Telecom GmbH

Beklagte: Bundesrepublik Deutschland

Beigeladene: Vodafone D2 GmbH

Vorlagefrage

Steht es mit Art. 27 Satz 1 der Richtlinie 2002/21/EG des Euro-
päischen Parlaments vom 7. März 2002 über einen gemeinsa-
men Rechtsrahmen für elektronische Kommunikationsnetze und
-dienste (Rahmenrichtlinie) (1) und Art. 7 der Richtlinie
2002/19/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7.
März 2002 über den Zugang zu elektronischen Kommunika-

tionsnetzen und zugehörigen Einrichtungen sowie deren Zusam-
menschaltung (Zugangsrichtlinie) (2) im Einklang, wenn nach
innerstaatlichem Recht ein in diesem Recht früher vorgesehenes
gesetzliches Gebot, die Bemessung von Zusammenschaltungs-
entgelten an den Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung
auszurichten, vorübergehend aufrechtzuerhalten ist, obwohl dies
gemeinschaftsrechtlich nicht geboten ist?

(1) ABl. L 108, S. 33.
(2) ABl. L 108, S. 7.

Vorabentscheidungsersuchen des Bundesvergabeamts
(Österreich) eingereicht am 13. November 2006 — presse-
text Nachrichtenagentur GmbH gegen 1. Republik Öster-
reich (Bund), 2. APA-OTS Originaltext-Service GmbH, 3.
APA AUSTRIA PRESSE AGENTUR registrierte Genossen-

schaft mit beschränkter Haftung

(Rechtssache C-454/06)

(2006/C 326/86)

Verfahrenssprache: Deutsch

Vorlegendes Gericht

Bundesvergabeamt

Parteien des Ausgangsverfahrens

Klägerin: pressetext Nachrichtenagentur GmbH

Beklagte: 1. Republik Österreich (Bund), 2. APA-OTS Original-
text-Service GmbH, 3. APA AUSTRIA PRESSE AGENTUR regist-
rierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung

Vorlagefragen

1. Sind der Begriff der „Vergabe“ in Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie
92/50/EWG und der Begriff „vergeben“ in Art. 8 und 9 der
Richtlinie 92/50/EWG des Rates vom 18. Juni 1992 über die
Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher Dienst-
leistungsaufträge (1) dahin auszulegen, dass sie auch Sachver-
halte umfassen, bei denen ein öffentlicher Auftraggeber beab-
sichtigt, künftig Leistungen von einem Dienstleistungs-
erbringer in Form einer Kapitalgesellschaft entgegenzuneh-
men, wenn diese Leistungen zuvor von einem anderen
Dienstleistungserbringer erbracht wurden, welcher einerseits
Alleingesellschafter des künftigen Dienstleistungserbringers
ist und andererseits den künftigen Dienstleistungserbringer
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